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Gemeinsames Planfeststellungsverfahren für die ICE- Neubaustrecke  
Wendlingen-Ulm, PFA 2.3 (Albhochfläche) und den Aus bau der  
A 8 Karlsruhe-München, Abschnitt Hohenstadt – Ulm-W est – Planänderung B  
Bezug: Ihr Schreiben vom 11.6.2008 
 
 
Sehr geehrte Frau Mock, 
 
der BUND-Regionalverband Donau-Iller gibt im Auftrag des BUND-Landesverbandes 
Baden-Württemberg zu o. g. Planänderung folgende Stellungnahme ab: 
 

1. Die neu ausgewiesenen Kompensationsmaßnahmen sind aus unserer Sicht 
fachlich in Ordnung.   

 
2. Mit Blick auf das Landschaftsbild regen wir jedoch an, die Fläche der südöstlich von 

Bermaringen gelegenen Aufforstungsmaßnahme E II 2.1 - 21 B bzw. E II 2.2 - 20 B      
im nordwestlichen Bereich abzuschrägen und der Topographie anzupassen – der 
nordexponierte Hang des Trockentales sollte nicht aufgeforstet werden. Das sich 
ergebende Defizit sollte an anderer Stelle ausgeglichen werden. 

 
3. Bei der Bestandserhebung der Fledermäuse wurden offenbar nur Baumhöhlen 

berücksichtigt, jedoch nicht abstehende Baumrinden, die ebenfalls Quartier-
möglichkeiten bieten. Auch potentielle Winterquartiere in der Nähe von Autobahn 
und NBS wurden offenbar nicht betrachtet. Bei der Erhebung wurden u. E. zu 
wenig Detektoren eingesetzt. 

 
 
    bitte wenden 
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4. Bei den Maßnahmen zum Fledermausschutz wird nicht deutlich gemacht, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit die geplanten Fledermausdurchlässe angenommen 
werden bzw. zu welchem Anteil Fledermäuse aufgrund von Erfahrungen doch den 
Verkehrsweg bzw. A 8 und NBS oberirdisch queren werden. 

 
 
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass Hohlräume bzw. Höhlen, die im Rahmen der 
Bauarbeiten angeschnitten werden, so weit wie möglich erhalten und nicht einfach verfüllt 
werden. Ggf. sind externe Karstfachleute hinzuzuziehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

     
           Ralf Stolz 
Regionalgeschäftsführer 
 


